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und Rechtsprechung 03 | 2026

Daten für den Monat  
April 2026

 ↘ STEUERTERMINE

Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.4.2026

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.4.2026

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 4/2026 = 28.4.2026

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

1/25 6/25 9/25 1/26
+ 2,3 % + 2,0 % + 2,4 % + 2,1 %

Für alle Steuerpflichtigen

Doppelte Haushaltsführung: Stellplatzkosten  
fallen nicht unter die 1.000 EUR-Grenze
Bei einer doppelten Haushaltsführung im Inland sind die Aufwendungen für einen 
Kfz-Stellplatz neben den Aufwendungen für die Mietwohnung (1.000 EUR-Grenze) 
als Werbungskosten abzugsfähig. Damit hat der Bundesfinanzhof der anderslau-
tenden Ansicht der Finanzverwaltung ausdrücklich widersprochen.

Hintergrund

Notwendige Mehraufwendungen, die 
einem Arbeitnehmer wegen einer be-
ruflich veranlassten doppelten Haus-
haltsführung entstehen, können als 
Werbungskosten steuerlich abgesetzt 
werden. 

Eine doppelte Haushaltsführung liegt 
vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb 
des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte 
einen eigenen Hausstand unterhält und 
auch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte 
wohnt. Hierbei darf sich der Lebens-
mittelpunkt nicht am Beschäftigungs-
ort befinden.

Bei einer doppelten Haushaltsführung 
im Inland sind die Unterkunftskosten 
(insbesondere die Miete) nur bis maxi-
mal 1.000 EUR im Monat abzugsfähig. 
Strittig war nun, ob die Aufwendungen 

für einen Kfz-Stellplatz zu den Unter-
kunftskosten zählen und damit von der 
1.000 EUR-Grenze umfasst sind.

	� Sachverhalt

Ein Arbeitnehmer hatte seine Haupt-
wohnung in Niedersachsen. In Ham-
burg unterhielt er aus beruflichem An-
lass eine Zweitwohnung. Die monatli-
che Miete (inkl. Nebenkosten) für die 
Zweitwohnung betrug über 1.000 EUR. 

Daneben mietete der Arbeitnehmer 
einen Stellplatz für 170 EUR im Monat 
an. Das Mietverhältnis für den Stell-
platz war an den Wohnungsmietver-
trag bezüglich Laufzeit und Kündi-
gungsfrist gebunden. 

Der Arbeitnehmer machte die Stell-
platzkosten neben der Wohnungsmiete 
in seiner Steuererklärung als Wer-
bungskosten geltend. 

Das Finanzamt berücksichtigte die 
Miete i. H. von 1.000 EUR monatlich und 
versagte den Abzug der Stellplatzkos-
ten unter Verweis auf den bereits aus-
geschöpften Höchstbetrag. Der hierge-
gen gerichteten Klage gab das Finanz-
gericht Niedersachsen statt, was der 
Bundesfinanzhof nun bestätigte.
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